
  

 Hygieneschutzkonzept 

                für den 

        SV Burgweinting 

Stand: 24.11.2021 – 2G Plus Regel 

 

Entsprechend der aktuell gültige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung?  

Die aktuelle 15. Bay. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist bis einschl. 15.12.2021 gültig. 

Diese ist unter folgendem Link abrufbar:  
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15  

Seit 24.11.2021 gilt die neue 15.Bay. Infek;onsschutzmaßnahmenverordnung. 
Quelle: hFps://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/11/Handlungsempfehlungen.pdf, hFps://
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15 
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Hier gilt für den Sport in der Halle und auch Outdoor: 2G+ 

Das bedeutet für euch als TrainerInnen, BetreuerInnen und Ehrenamtliche:  

- Bei jedem Training müsst ihr euren Impfnachweis oder Genesenennachweis dabei haben 

- Es ist ein Ausweisdokument zur Iden;tätsfeststellung mitzuführen 

- Es ist der nega;ve Testnachweis in schriYlicher oder elektronischer Form mitzuführen –  

Es besteht auch die Möglichkeit eines SelbsFests. Dieser muss vor Ort unter Aufsicht 
einer anderen Person durchgeführt werden.  

➔ BiFe bewahrt die Tests/Testnachweise 14 Tage lang auf, bevor ihr sie entsorgt. 

Das gilt bei eurem Training ab sofort: Zutri? zur Sportstä?e/Halle nur mit Maske 

- Kinder, Schüler und Schülerinnen bis zum 17. Lebensjahr werden in der Schule 
regelmäßig getestet. 

Diese Personengruppen haben grundsätzlich ZutriF zum Sport. 
  

- Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr müssen ihren Schülerausweis midühren, da ab hier 
keine Schulpflicht mehr besteht. Hier muss bei jedem Training kontrolliert werden. Sollte 
einer seinen Schülerausweis nicht dabei haben, darf er das Vereinsgelände/ die 
Sporthalle nicht betreten!!!  

- Erwachsene haben ebenfalls nur ZutriF mit 2G+  
o Hier wird nicht zwischen Zuschauer oder SporFreibenden unterschieden 
o Ihr als Trainer/Betreuer müsst vor jedem Training den Testnachweis und den 

Impfnachweis kontrollieren. Sollte ein Dokument nicht vorhanden sein, darf der 
Person kein ZutriF zum Sportgelände(Halle/Vereinsheim/Fußballplätze) gewährt 
werden 

- Abholung der Kinder:  
Selbst wenn die Eltern nur kurz das Vereinsgelände/Sporthallen betreten wollen, um die 
Kinder abzuholen, gilt 2G+ ! Hier müssten die Eltern bei jedem Training kontrolliert 
werden. 

o Solltet ihr Sportgruppen mit kleinen Kindern haben, bei den Eltern mit dabei sein 
müssen - müsst ihr die Eltern auf 2G+ kontrollieren!! Die Eltern dürfen dann mit 
Mindestabstand von 1,5 m zum nächsten Elternteil beim Training zuschauen. 
Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, muss eine Maske 
auch am Platz getragen werden. 

- Maske:  
Indoor: In Gebäuden und geschlossenen Räumen gilt eine vollumfängliche Maskenpflicht 
(FFP2-Maske). Diese Maskenpflicht gilt auch in Umkleiden oder ToileFenanlagen. 
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Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen nur eine 
medizinische Gesichtsmaske (z. B. OP-Maske) tragen. Während der Sportausübung ist 
keine Maske zu tragen. 

Outdoor: nur bei Sportveranstaltungen 

- Bußgelder:  

Vereinsmitglieder haben eine Treuepflicht zum Verein und müssen alles tun, um den 
Verein vor Schaden zu bewahren. Wenn die 2G+-Regel gilt, muss sie nicht nur vom 
Verein, sondern auch vom Mitglied eingehalten werden.  

Wir weisen hier ausdrücklich darauf hin, dass der Verein, im Falle einer Kontrolle von 
Polizei, Odnungsamt,… nicht für Verstöße haYen. Wir werden sämtliche Strafen/
Bußgelder an die Vereinsmitglieder „1 zu 1“ weitergeben.  

Wir als Verein können nicht bei jedem Training von euch Eingangskontrollen durchführen. Wir, der 
Verein, wird S;chprobenar;g bei den Trainingseinheiten vorbeischauen und die Einhaltung der 2G+ 
Regel kontrollieren. 

Damit diese sehr strengen Vorgaben der Regierung ohne größere Probleme durchgeführt werden 
können und um uns als Verein, aber auch euch als Mitglieder besser schützen zu können, soll das 
Sportgelände von außen zu jederzeit abgesperrt sein. 

REGELN FÜR DEN TRAININGSBETRIEB 

Bei Fragen meldet euch einfach unter der Mailadresse:   geschaeYsstelle@sv-burgwein;ng.de 

Der Vorstand 
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Das Heißt ab sofort konkret für den Trainingsablauf: 

-  Trep euch mit euren Trainingsgruppen vor dem Vereinsgelände/ der Sporthalle / 
den Fußballplätzen –  hier könnt ihr schon alle Nachweise (Impf- und Testnachweis, 
Schülerausweis) kontrollieren. 

- Geht gesammelt zu euren Umkleidekabinen, Trainingsräumen/-plätzen  

- UND sperrt hinter euch das Gelände/Sportheim/Turnhalle wieder ab. 

- Nur so könnt ihr und auch wir als Verein uns sicher sein, dass kein unbefugter das 
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